
Anzahlungsrechnung

Firma 

Muster OG

Straße

1010 Wien

Kunden-UID: ATU12345678

Schlins, am 31.07.2020

1. Anzahlungsrechnung-Nummer: RE202001
Liefer- oder Leistungsdatum: August bis Oktober 2020 (zukünftig geplanter Zeitraum) ODER

"noch kein Zeitraum geplant"

Menge Einheit
Preis/ 

Einheit
Beschreibung der Leistung Betrag in �

20% Anzahlung für Bauvorhaben XY 200.000,00

Netto 200.000,00

20 % Umsatzsteuer 40.000,00

Brutto 240.000,00

Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers

Name und Anschrift des Leistungsempfängers

Art und Umfang der Leistungen

Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung (geplanter Zeitraum oder "noch kein Zeitraum geplant")

Entgelt für die Lieferung/sonstige Leistung (Anzahlungsbetrag)

der auf das Entgelt anfallende Steuerbetrag

Steuersatz oder Hinweis auf Steuerbefreiung

Ausstellungsdatum

fortlaufende Rechnungsnummer

UID-Nummer des Rechnungsausstellers

UID-Nummer des Leistungsempfängers 

(wenn Unternehmer, Gesamtbetrag der Rechnung über � 10.000 inkl. Ust. und bei Reverse Charge)

Zahlbar und klagbar in Feldkirch. Unsere UID-Nr. ATU87654321

Max Mustermann GmbH

Straße

Postleitzahl und Ort

Österreich

Bitte bezahlen Sie diese Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt.

Firmenbuch Nr.: FN 123465a, Firmenbuchgericht Feldkirch

Bankverbindung: Sparkasse Feldkirch

BIC: SPFKAT2X, IBAN: AT37 206 0400 0012 3456
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Firmenbuchangaben
sind bei GmbH und AG 

Pflicht
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Anzahlungsrechnung

Eine Anzahlung ist umsatzsteuerpflichtig, jedoch nur in der Höhe des tatsächlich vereinnahmten Entgelts 

(sogenannte Mindest-Ist Besteuerung). Daher ist es notwendig, dass aus dem Beleg hervorgeht, dass es sich um 
eine Anzahlung handelt. Ansonsten wird die Umsatzsteuer laut Rechnungslegung geschuldet. Sollte keine 
Rechnung ausgestellt werden, entsteht bei Zahlung trotzdem die Umsatzsteuerschuld. 

Eine Anzahlung ist eine Vorleistung für eine zukünftig Leistung, dh es wurde noch keine Leistung erbracht. Es 

besteht prinzipiell die Pflicht zur Ausstellung einer Rechnung.

Umsatzsteuer:
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